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RS Vwgh 1991/5/17 91/06/0070
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.05.1991

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

VVG §4 Abs1;

VVG §4 Abs2;

Rechtssatz

Behauptet ein Verp5ichteter nicht, einer P5icht zu einer Leistung bereits zur Gänze nachgekommen zu sein, ist die

Ersatzvornahme (bzw der der Ersatzvornahme vorangehende Auftrag zur Vorauszahlung der Kosten gegen

nachträgliche Verrechnung) weiterhin zulässig.
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